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Konsultation Verordnung des EFD über die Fahrtschreiber-Werkstätten 
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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) vertritt seit 1927 die Interessen von heute rund 

4’000 Garagenbetrieben in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.  
 

Mit Schreiben vom 19. Mai 2025 haben Sie die Konsultation zum titelerwähnten Massnah-
menpaket eröffnet. Der AGVS bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 
Da der Erlass der neuen Verordnung weitgehend die bestehende sowie bewährte Praxis bei 
Fahrtschreiber-Werkstätten nun kodifiziert, unterstützt der AGVS die neue Verordnung.  
 
Da künftig Fahrtenschreiber auch als Kontrollmittel zur Erhebung der LSVA dienen sollen, ist 
es nachvollziehbar, dass Inhaber von Fahrzeugen mit Fahrtenschreiber, welche gleichzeitig 
als Fahrtenschreiber-Werkstatt tätig sind, allfällige Interessenkonflikte zur Pflichtausübung 
glaubhaft ausräumen müssen. Dem AGVS ist es aber ein Anliegen, dass bei der Anwendung 
sowie Beurteilung von Art. 2 lit. d der Verordnung nur offensichtlich nicht-ausräumbare Inte-
ressenkonflikte zu einer Ablehnung des Gesuchs führen dürfen und keine willkürlichen oder 
vage begründete Entscheide gefällt werden. Selbstverständlich gilt, wie bei allen behördli-
chen Entscheidungen, dass das rechtliche Gehör gewahrt wird und wirksame Rechtsmittel 
zur Verfügung stehen. 
 
Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bedanken wir uns im Voraus bestens und 

stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) 
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Geschäftsführer 
 


